
sr Joseph der Ziveyte,
von Gottes Gnaden erwählter Rö

mischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des R eichs, 
Königin Germanien, Hungarn, undBöheim re. Erz
herzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund, und zu 
Lothringen re. re.

^ M ^ t t tb ie t e n  Unseren sämmtlichen Unterthanett dek österreichischett 
deutschen E rblandern Unsett G nade:

U ns ist zu vernehmen gekommen, daß in ineh rm n  Unserer 
Oesterrcichischen E rblandern die Dom inien ihren großjährigen U nter- 
thanen die bey ihnen erliegende Erbschaften und andere Gelder nicht



anderst/ a ls  gegen Einlegung eines förmlichen R everses: daß sie ih
nen im Fall der C rarm ung zur künftigen Verpflegung nicht zu Last 
fallen wollen, erfolgen lassen; und daß auch den U nterthanen ihr 
depositirteS Verm ögen nicht eher, a ls  bis sie zur Anstiftung au f ein 
H aus oder zu A n tre ttu n g  eines sicheren G ew erbs gelangen, hinaus- 
gegeben; dahingegen, wenn sie gleichwohlen ohne diesen Umstande a u f  
die Crfolglaffung desselben andringen , hievon bis zur einsmaligen 
Anstiftung jederzeit soviel zurückbehalten w erde, a ls  sie im E rar- 
mungsfalle zu ihrer eigenen Verpflegung nöthig haben dürften.

D a  nun einerseits diese Vorsicht und A bforderung eines R e
verses an  S e ite n  der D om inien um so unnöthiger ist, a ls  die V er
pflegung der allenfalls erarmenden Unterthanen in Folge Unserer dies
falls bestehenden maaßgebigen allerhöchsten A nordnungen nicht den
selben, sondernden Gemeinden oblieget; andererseits aber allzuhart 
seyn w ürde, derley U nterthanen wegen eines ungewissen künftigen 
E rfo lg s , weil sie nämlich in ihrem A lter der Gemeinde zu Last fal
len können, den freycn G enuß ihres Vermögens zu beschranken, sie 
in ihrem Gewerbe zu hemmen, und ihnen die M itte l und Weege zu ih
ren Aufkommen abzuschneiden.

A ls



A ls befehlen W ir  a rm it ,  daß von nun an dieser Mißbrauch 
gänzlich eingcstellet, und die Dom inien ihren großjährigen Unlertha- 
n e n , die bey ihnen erliegende Crbschasts oder andere Gelder ohne al
lem V orbehalt, oder für den Fall der E rarm ung abdringenden R e
vers gänzlich verabfolgen, und auf jedesmaliges Ansuchen ohne weiters 
aushändigen, auch die Unterthancn solchenfalls zu einer fremden G e
währleistung für die künftige Verpstegung nicht genöthiget; im W i
drigen aber derley Verzichte, Reverse, und Gewährleistungen ganz 
und gar für ungültig angesehen werden sollen.

S o llte  aber wegen besorgender Verschwendung, oder sonst be
sonders bedenklichen Umstanden ein rechtmässiges Hinderniß gegen die 
Abfertigung und Crfolglaffung eines derley p u M ar-V e rm ö g en s  ob
w alten ; so haben in solchen Fallen die Obrigkeiten von dem betref
fenden Kreisamte vorläufig die B elehrung einzuholen, welches nach 
Umständen die Zurückhaltung des ganzen, oder eines Theils dieses 
Vermögens anzuordnen haben wird.

W ornach also die Landeöstelle, und Kreisämter bey vorkom
menden Fällen sich zu achten, und über dessen Befolgung die unab- 
gewendete Obsicht zu tragen haben werden.

Gegeben



Gegeben in  Unsrer H a u p t-u n d  Residenzstadt W ien  den 6 '-  
Tag des M » n a ts  Septem ber im sicbenzche »hundert zwey und achtzig
sten/ Unserer Reiche des römischen im neunzehnte»/ und der erb- 
ländischenim zweyten Ja h re .

Ikaärus Karo ä KeiLUack.
xr.e. keZ''.Lob".Lui>". ü - n  xr"'.cznccll'"'.

^ 6  Msnäamm §gc' 
R.eAise HVl̂ eÜ3Ü8 proprium.

Jo h a n n  Wenzel v. M argelik.


